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DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
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Rn das 
Präsidium des 
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U Wien, am 20 .... 1993 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 
S-493/Sch 

Durchwahl : 
478 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes über die Organisation 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs beehrt sich/ dem Präsidium des Nationalrates die 

beiliegenden 25 Rbschriften ihrer Stellungnahme zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten 

(UOG 1993) mit der Bitte um Kenntnisnahme zu überreichen. 

Für den Generalsekretär: 

gez. Dr. 5chuberth 

25 Beilagen 
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\ PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

R B 5 eHR I F T 

Rn das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

ffinoritenpl.atz 5 
1011, Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
6Z.68.15J/28J-l/B/5B/92 J. 12. 1992 

Wien j am 20.+, 199J 

Unser Zeichen: 
S-1292/Sch 

Durchwahl : 
+78 

BetreTF: EntwurF eines Bundesgesetzes über die Organisation 
der Universitäten (UOG 1993) 

Die PräsidetenkonTerenz der LandwirtschaTtskammern Oster-

reichs beehrt sich zum vorgeLegten EntwurT eines Bundesge

setzes über die Organisation der Universitäten wie ToLgt 

SteLLung zu nehmen: 

Der vorgeLegte EntwurF sieht eine weitgehende Revision des 

Universitäts-Organisationsgesetzes 1975 (UOG) vor und ba

siert auF dem Rrbeitsübereinkommen der Regierungsparteien 

nach den Nationalratswahlen 1990. Demnach soLLen die Uni-

versitäten zu seLbständigen j Für ihre Leistung verantwort

Lichen Einrichtungen mJ.t J.nsoe~UlIlJt;'l·/;;, U/;;,LI'.l./;;,U::'ClIII1LJ.cner 

Organisation zwecks mehr QuaLität j EFFizienz und Kosten

wahrheit j verstärkter Budgethoheit j PersanaLnaneJ.t uno Urga

nisationshoheit und insgesamt stärkerer Rutonamie bei weni

ger und einFacheren RechtsvorschriTten weiter entwickelt 

werden. 
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Beginnend mit einer im Jänner 1991 vom Bundesministerium 

rür Wissenschart und Forschung veranstalteten Enquete mit 

Vertretern der Universitäten und Interessenvertretungen 

wurde der vorliegende Entwurr in einem zweijährigen breiten 

Prozeß der Hängelerhebung und der Diskussion erstellt: 

"Grünes Papier" aLs Diskussionsbeitrag des Hinisteriums 

vom Oktober 1991./ "Dranges Papier" eines Projektteams von 

Universitätsangehörigen vom Hai 1992 und nach dessen weite

rer Beratung in einer parlamentarischen Rrbeitsgruppe die 

vorL iegende Fassung "Gel bes Papier ". 

Die Präsidentenkonrerenz stimmt den Intentionen des Entwur-

res./ die Rutonomie der Universitäten zu stärken./ die gesetz· 

Lic/7en RegeLungen quantitativ zu vermindern und zu ver

einrachen und die Entscheidung in vielen Detailrragen den 

Universität-ssatzungen zu überlassen" grundsätzlich zu. Diesl1 

Zielsetzungen werden ausdrücklich begrüßt. Festzuhalten 

ist jedoch./ daß viele der im Entwurr vorliegenden Bestim

mungen noch nicht geeignet sind./ diese Errekte zu errei

chen. Insoweit wäre der Entwurr noch In wIcntIgen Punkten 

zu ändern" um eine dauerharte und allseits berriedigende 

Regelung zu erreichen. 

Die Präsidentenkonrerenz darr in diesem Zusammenhang rest

halten./ daß sie diese begrüßenswerten Zielsetzungen./ deren 

Nichtbeachtung im Jahre 1975 im allgemeinen Teil der Erläu

terungen zum vorliegenden Entwurr in einem breit darge

steLlten HängelkataLog des geLtenden Gesetzes restgehalten 

wird J bereits in ihrem Gutachten zum Entwurr des Universi

täts-Drganisationsgesetzes 1975 -gemeinsam mit vielen ande

ren begutachtenden Stellen - ohne ErroLg urgiert hatte 

(Schreiben an das Bundesministerium rür Wissenschart und 

Forschung vom 10.1.1973, Zl. S-672/5ch zum da. SChreiben 

ZL. 164.224-5/72). Rngesichts der Schwächen der öster

reichischen akademisc/7en Rusbildung (quantitativ unzurei·' 

chender Nachwuchs rür wissenschartliche Tätigkeiten./ quali

tativ zum TeiL mäßiges Rusbil.dungsniveau) und des Zn volks-

li 
! 

64/SN-278/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 20

www.parlament.gv.at



- 3 -

wirtschaFtlicher Hinsicht bedenklich niedrigen dster

reichischen Forschungsvolumens erscheint es wünschenswert j 

dem neuen Universitäts-Organisatlonsgp.!::>/:;,cL 1:;'.10en inhaLt zu 

geben j dem die BetroFFenen - vor aLLem der akademische 

Lehrkdrper unt1 dessen gewähLte Vertreter - mlt deutLlcher 

/'1ehrheit zustimmen. Diese Zustimmung Findet der vorLiegende 

EntwurF oFFenkundig noch nicht. Der Präsit1entenkonFerenz 

der LandwirtschaFtskammern Liegt verständlicherweise beson

ders daran j daß die SteLLungnahmen der Universität Für Bo

denkultur und der Veterinärmedizinischen Universität in 

aLLen wichtigen Punkten berücksichtigt werden. Dies auch 

deshaLb j weiL die Universität Für Bodenkultur zusammen mit 

zwei weiteren die ReForm zuerst umsetzen soLL. 

Wichtig sind Für die Universitäten 

* DereguLierung auF der Gesetzesebene 

* mehr GestaLtungsmdgLichkeiten durch eine großzügigere 

Satzungsautonomie j 

* Erleichterungen bei der Gewinnung eines quaLiFizierten 

Personals durch ein neues Dienst- und Besoldungsrecht mit 

besonderen Anreizen neben der OrganisationsreForm und die 

* Korrektur der zu geringen personeLLen und sachLichen 

Russtattung. 

Zu einzeLnen Bestimmungen wird noch FoLgendes. bemerkt: 

I. Rbschnitt - aLLgemelne Hestlmmungen 

Zu § 2 Rbs. 3-5 - Universitäten-BegriFFsbestimmung und 

Rechtsstellung: 

Die TeilrechtsFähigkeit der Institute LInd damit ihre Fähig

keit zum selbständigen RbschLuß von Verträgen soLL erhaLten 
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bLeiben. Der Universitätsleitung soLL eine durch die Satzung 

zu regeLnde Kontrolltunktion zukommen. 

Zu ,§ 4- Rbs. 3 - Gl iederung: 

nie vorgesehene Bestimmung über die Gliederung der Univer

sität in Institute wäre dahin zu ergänzen J daß diese durch 

die Satzung autgrund wissenschattssystematischer Zusammen

hänge zu Fachgruppen oder Fachbere~chen zusammengetaßt wer

den k6nnen. Rn den Instituten solLen durch die Instituts

konterenz RbteiLungen eingerichtet werden k6nnen. 

Zu § 5 - Satzung: 

Die Rutzählung der gemäß Rbs. 2 im Rahmen der 5atzung zu 

regeLnden Rngelegenheiten wäre insbesondere zu ergänzen 

um: 

- Einrichtung von Fachgruppen oder Fachbereichen und 

- Errichtung von RbteiLungen und RrbeitsgruppenJ /'1itwirkung 

von deren Leitern an Entscheidungen (insbesondere gemäß 

§ 26 Rbs. 4 J § 29 Rbs. 5 und § 30 Rbs. 4J J 

-- ZahL. und Wirkungsbereich der Studiendekane J 

- Einrichtung bevoLLmächtigter Kommissionen (zur tLexibLerdin 

Lösung bestimmter Fragen ohne Betassung des Universitäts

kollegiums in Universitäten ohne fakuLtatsgL~eaerung)J 

- Gr6ße von Kollegialorganen und Kommissionen J 

- das Rntragsvertahren zur BesteLLung vun {jd~tp/'Uressoren 

und Honorarprotessoren. 
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Zu § 7 - Verf'ahrensvorschrif'ten: 

Die strenge Bindung an das ALLgemeine VerwaLtungsverf'ah

rensgesetz in Abs. 1 erscheint problematisch. In Abs. 3 

solLte der zweite Satz dahin geändert werdenJ daß das Recht 

der gesetzlichen 5tudentenvertretung zur Einbringung von 

Rechtsmitteln an das ausdrückliche Verlangen der betrof'f'e

nen 5tudierenlien gebunden wird. In Rbs. 5 soLlte auch eine 

Bef'reiung vom Gebührengesetz vorgesehen werden. 

Zu § 14 - Haushalt und Entwicklungsplanungen: 

In Rbs. 4 wäre kLarzusteLLen J daß lias Universitätenkurato

rium der jeweiligen Universität die PLanstellen ohne nahere 

Spezif'izierung zuzuweisen hat J um die Universitäten nicht 

zu präjudizieren. 

Die NögLichkeit des Rektors gemäß Rbs. 5 wird begrüßt. 

Rbs. 6 erster Satz soLLte Lauten: "Der Rektor hat den Fa

kuLtäten bzw. im Zusammenwirken mit den Dekanen den Insti

tuten die .. ... PLanstellen und Raume .... zuzuweisen." 

Begründung: Rn Universitäten ohne Fakultätsgliederung be

f'aßt der Rektor im FaL Le des b&!:> (C'IIC'I/!:> VUfI t"clLlIy,'uflflC'1I uuer 

Fachbereichen diese. 

In Rbs. 8 wäre der Letzte Satz zu streichen: Es wäre nicht 

einsichtigJ warum auf' dieser Ebene eine weitere Rücklage 

eingef'ührt wird J das wäre bereits die 3. Rücklage (1. Kura

toriumJ 2. Rektor J 3. Dekan). Der Dekan kann sich in be

gründeten SonderFälLen an die Rücklage des Rektors halten. 

Zu lj '15 - Leistungsberl.cnte unu l:J&YUCclLfltullyen etvaLul.erung 

in Forschung und Lehre): 

In Rbs. 1 wi.rd zur Verringerung des VerwaltungsauFwandes 

~orgeschlagenJ die Berichte der Institutsvorstände an den 
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Rektor alLe zwei Jahre statt jährLich zu verLangen. Im 

Rrbeitsbericht sind die jeweils erraßbaren Errolgsquoten 

auszuweisen (Akzeptanz von Lehrveranstaltungen - "Ein

schaltzirrern" - Themenwahl und Errolg bei Diplomarbeiten" 

Dissertationen etc.) 

Gemäß Rbs. 2 kbnnte das Kuratorium statt des Ministers 

die Konkretisierung und 5tandardisierung der Datenerhebung 

restlegen. 

Rbs. 4 wird grundsätzlich begrtJßt. Da die Ergebnisse der 

Bewertung der Lehrveranstaltungen durch die 5tudierenden 

gemäß Abs. 5 den Entscheidungen der Universitätsorgane 

und des Universitätenkuratoriums zu Grunde zu legen sind" 

ist ProressionaLität und Gleichmäßigkeit schon bei der 

Erstellung der Fragen (Fragebbgen) geboten. Zu überLegen 

wäre daher noch" ob die FormuLierung den 5tudiendekanen 

überlassen werden solL. 

II. Rbschnitt - Universitätsangehbrige 

Zu § 16 - Einteilung: 

Die 5tudierenden und 5tudienassistenten wären zweckmäßiger

weise als getrennte Kategorien anzurühren" die Rngestellten 

der Universität wären aLLenraLls zu untergliedern oder 

näher zu präzisieren (Angestellte sind orrensichtLich auch 

unter den in den Zirrern 1-3 genannten Angehbrigen der Uni..., 

versität). 

Zu § 17 - Wissenschartliches Personal im Lehr- und For

sChungsbetrieb: 

Das im Abs. 3 verankerte Gewissensrecht des wissenschart

Lichen PersonaLs ist auch rar das nichtwissenschartLiche 

PersonaL im Lehr- und Forschungsbetrieb (§ 3D) vorzusehen. 
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Zu § 18 - Ordentliche und außerordentliche Universitätspro

fessoren: 

Der in Rbs. 2 im ersten und überflüssigerweise auch im 

zweiten Satz in Klammmer gesetzte lateinische Rusdruck 

"venia docendi" für das deutsche Wort Lehrbefugnis wäre 

bei dieser Neuregelung des Universitätswesens unserer de

mokratischen Republik dsterreich zu streichen oder durch 

"ius docendi" zu ersetzen. Der historische Rusdruck 

entspricht dem absoluten Staat und bedeutet nicht Recht.; 

sondern Nachsicht.; unverdiente Gnade.; gnädige Erlaubnis des 

Lel7rens. 

In Rbs. 3 sollte den genannten Pflichten der Universitäts

professoren angefügt werden: 

~. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.; 

5. Mitarbeit an der Selbstverwaltung der Universität. 

Zu § 20 - Berufungsverfahren für UniversitätsproFessoren: 

Rbs. 'l/ 1. Satz 50ll lauten: "Der Dekan hat e1.ne Herutungs

kommission einzusetzen" deren Größe ein Fakultätskollegium 

bestimmt. " Begründung: Nach dem EntwurF konnte der llekan 

auch eine 2:1:1- Kommission einsetzen/ der kein einziger 

Vertreter der PrOfessoren der eigenen Universität angehört. 

Die Formulierung der Rbs. ~-7 zeigt ein starkes Mißtrauen 

gegen BeruFungskommi ssi onen. Das ist unangebracht und sol.l 

durch eine bessere FornwLierung auch nicht ausgedrOckt wer

den. 
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Rbs. 8 soLL Lauten: "Der Rektor hat zu entscheiden.; mit 

weLchem Kandidaten zuerst Beruf"ungsverhandLungen auf"zuneh

men sind . .. Nit Zustimmung der Beruf"ungskommission soLL von 

der Reihung der Beruf"ungskommission auch abgewichen oder 

Beruf"ungsverl7andL ungen mi t mehr aL s ei nem Kandi daten 

gLeichzeitig gef"ilhrt werden k6nnen. Rn Universit~ten ohne 

FakuLt~tsgLiederung hat der Rektor die Beruf"ungsverhandLun

gen unter Rnh6rung des Vorsitzenden der BeruTungsk.ommission 

zu rilhren. " 

Zu § 23 - Honorarprofessoren: 

In Rbs. 2 wäre im zweiten Satz die EinschaLtung "nach Naß

gabe der Entscheidung des zuständigen Universitätsorganes" 

zu streichen. Begrilndung: Die Beniltzung von Universitäts

einrichtungen f"Or wissenschaftLiche Rrbeiten soLLte nicht 

durch "Brotneid" behindert werden dOrren. 

Zu § 25 - HabiLitationsverf"ahren: 

Zu den Punkten Einsetzung und Größe der Kommission sowie 

Beruf"ung auswärtiger NitgLieder sei auf" die Bemerkungen 

zu § 20 verwiesen. Bei einer HabiLitation wäre ilberdies 

wichtig
J 

daß die von auswärts beruf"enen NitgLieder der 

Kommission starken Bezug zum engeren Forschungsgebiet des 

Habilitationswerbers haben (Rbs. 1-3). 

Rbs. 4 vorLetzte ZeiLe: Pädagogische Eignung 

In Rbs. 5 wären die Worte "oder wissenschaf"tLiche Rrbeiten 

mit didaktischem Schwerpunkt" zu streichen. Diese Bestimmun!j 

k6nnte zur Rnerkennung wissenschaf"tLich unzureichender 

Rrbeiten f"Ohren. Die didaktische QuaLif"ikation wäre gemäß 

Rbs. 6 konsequent getrennt von der wissenschaf"tLichen Qua

Lif"ikation zu beurteiLen. Zweif"eLLos ist die didaktische 

QuaLif"ikation und pädagogische Eignung eines Universitäts

Lehrers ebenf"aLLs eine sehr wichtige J bisLang of"t vernach-

. 
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Lässigte notwendige Seite. 

Nicht natzLich wird es in der Praxis sein~ daß beide Fach

gutachten von NitgLiedern der Kommission abgegeben werden 

massen. Bisher wurde oFt aus gutem Grund ein möglichst 

enger auswertiger Fachkollege des Habilitationswerbers 

um eines der Gutachten gebeten. 

Dem Rbs. 6 wäre anzuFagen: "Nindestens eines der gutachten~ 

den NitgLieder muß ein Student sf.'in. Darüber hinaus können 

weitere Gutachten eingehoLt oder vom Habilitationswerber 

vorgel egt werden. " 

Zu § 26 - Universitätsassistenten: 

In Rbs. 3 wäre anzuFügen: "5. Nitarbeit an der Selbstver

wal tung der Universität. " 

In Rbs. 4 soll das Recht des RuFnahmeantrags an den Rektor 

dem auFnahmewilligen Universitätsassistenten seLbst zuste

hen. Dem Institutsvorstand und der InstitutskonFerenz solLte 

das Recht zur Stellungnahme zukommen. 

Zu § 27 - LehrbeauFtragte (UniversitätslektorenJ: 

In Rbs. 4 wäre nur vorzusehen~ daß die Betrauung einer 

Person mit einem LehrauFtrag durch die Studienkommission 

auFgrund von VorschLägen des zuständigen Institutsvorstandes 

bzw. der zuständigen InstitutskonFerenz erFolgt. Weiteres 

wird durch die Satzung geregelt. 

RnaLog wäre auch die BesteLlung der Gas tvor tragenden im 

§ 28 auF einer unteren Ebene vorzunehmen. 
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Zu § 29 - Wissenschartliche Hitarbeiter im Lehr- und For

schunqsbetrieb: 

Diese Gruppe ist unzureichend deriniert und ihre StelLung 

durch die Erl~uterungen zu wenig gekl~rt. 

In Rbs. 5 sollte ihnen selbst das Recht zum Rntrag aur 

Rurnahme in das Dienstverh~ltnis zugesprochen werden (siehe 

§ 26 Rbs. 4!). 

Zu den §§ 36 und 37 - Rrbeitskreis rür GLeichbehandLunqs

rraqen: 

Bei Entscheidungen über Rrbeitszeit./ Rrbeitsorganisation 

und mögliche gesundheitliche Ger~hrdungen ist aur die rami

Lj~re Sorgeprlicht insbesondere der Frauen Bedacht zu neh

men (Rlter./ RnzahL./ ev. prLegebediJrrtigkeit der Kinder). 

Die subjektive Familiensituation soLL zu keinen NachteiLen 

im Rrbeitsbereich führen. 

Im§ 36 Rbs. 5 ist nicht einsichtig./ warum das Teilnahme

recht nur im 5enat besteht./ den es übrigens an Universit~teh 

ohne FakuLt~tsgLiederung nicht gibt. 

Die im § 37 Rbs. 1 vorgesehene Einsicht in PersonaLakten 

soLLte an die Zustimmung des Betroffenen gebunden werden. 

III. Rbschnitt (5tudienkommissionen und Studiendekane) 

Zur Vermeidung einer unzweckm~ßig erscheinenden Trennung 

zwischen Exekutive und LegisLative aur d.iesem Gebiet" aLso 

dem vom Gesetzestext her sehr m~chtigen monokratischen Stu

diendekan und der kompetenzschwachen 5tuäienkomm.ission./ 

soLLte der Studiendekan auch die Funktion des Vorsitzenden 

der 5tudienkommission ausüben. Zur höheren Errizienz können 

ihm von dieser bestimmte Kompetenzen übertragen werden. In 
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diesem Sinn wären die §§ 38-40 zu überarbeiten. 

IV. Rbschnitt (Institute) 

Zu § 41: 

Institute sollten die bisherige TeilrechtsFähigkeit behal

ten. Rbs. 3 solLte Flexibler gestaltet sein" indem die 

ZiFFern 2 und 3 gestrichen werden. Selbst die in Z.1 ge

stellte Bedingung" daß das Institut zumindet ein wissen

schaFtliches Fach in seinem ganzen UmFang umFassen muß, 

kann schon Rnlaß zu KonFlikten sein. Die zusätzliche RuF

nahme der vagen BegriFFe "innovationsstiFtend und ressour

sensparend" ließe die Untersagung jeder Institutsgründung 

zu. 

Die weitere Bedingung der Z. 3" daß Institute künFtig über 

mindestens 3 Personen mit LehrbeFugnis verFügen müssen 

wiirdebedeuten" daß kleinere Institute auFgeLöst und mit 

anderen zusammengelegt werden müßten. Das würde bisher 

taugliche Einheiten mit spezieLlem RuFgabenbereich (z.B. 

das Institut Für Forsttechnik an der Universität Fiir Boden

kultur) zerschlagen und könnte der Wahrnehmung dieser spe

ziellen RuFgabenbereiche keinesFal.Ls FörderLich sein. 

Rls flbs. 4 wird ans tel l e des vorgesehenen Textes Folgende 

Formulierung vorgeschLagen: "Instituten" an denen mindestens 

4 Fiir die Funktion des Institutionsvorstandes wähLbare 

Personen tätig sind" ist bei InkraFttreten der Satzung 

der betreFFenden Universität eine zusätzLiche Planstelle 

tür nichtwissenschaFtliches PersonaL im Lehr- und For

schungsbetrieb zur Unterstützung der Institutsleitung zuzu

teilen. " Nit dieser Naßnahme wäre ein konkreter Rnreiz 

zur SchaFFung größerer Institute und zur Förderung des 

wi ssenschaFt Lichen Nachwuchses geschaFt,,?n. 
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Zu § 42 (InstitutskonFerenz) und § 43 (InstitutsvorstandJ 

Das zu § 41 Rbs. 3 Gesagte giLt auch hier. GrundsätzLich 

kann eine Trennung von Exekutive und LegisLative auF Insti

tutsebene nicht Funktionieren. Durch die vorLiegende Fas

sung sind schwerwiegende KonFLikte vorprogrammiert. In 

Instituten mit nur einem PLanposten Für einen Universi

tätsproFessor wäre dieser von der WahL zum Institutsvor

stand ausgeschLossen J da sonst die InstitutskonFerenz nicht 

ordnungsgemäß zusammengesetzt werden kann. 

Der Institutsvorstand soll Vorsitzender der InstitutskonFe

renz sein. Nicht sinnvolL ist es auch in der vorLiegenden 

Konzeption J Studierende oder Angehdrige des nichtwissen

schaFtlichen Personals zu Vorsitzenden der InstitutskonFe

renz wähLen zu Lassen. Begrüßt wird die Wählbarkeit aLLer 

habilitierten Personen in einem dem Institut zugeordneten 

DienstverhäLtnis zum Institutsvorstand. 

In diesem Sinne wäre der Text des§ 42 umzuarbeiten J wobei 

der vorgesehene Abs. 2 und die in Abs. 3 Z.4 vorgesehene 

RegeLung über die InstitutskonFerenz sowie weitere Fragen 

der Satzung zu übertragen sind. 

§ 43 - Institutsvorstand: 

Der AuFgabenkatalog des Institutsvorstandes solLte ergänzt 

werden um "Vorsitz in der InstitutskonFerenz". 

Abs. 2, 2. Satz: "Er ist verpFLichtet J der InstitutskonFe

renz über seine Tätigkeit LauFend Bericht zu erstatten. " 

Abs. 3 soLl. Lauten: "Der Institutsvorstand ist von der 

InstitutskonFerenz mit einFacher Hehrheit aus dem Kreis 

des in einem dem Institut zugeordneten DienstverhäLtnis 

stehenden wissenschaFtLichen Personals im Lehr- und For

schungsbetrieb mit venia docendi Für eine Funktionsperiode 
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von zwei Jahren zu wählen. Die mehrmalige Wahl ist zuläs

sig. " Begründung: Die Wählbarkeit aLLer Habilitierten kann 

das Rngebot an kompetenten Institutsvorständen erweitern. 

Es ist darür zu sorgen.) daß in dieser Funktion bewährte 

Krärte nicht ex lege abgewählt und durch weniger geeignete 

ersetzt werden müssen. 

In Rbs. 5 soll der letzte Satz entrallen. 

V. Rbschnitt (Fakultäten) 

Zu § 44 - Beqrirrsbestimmung und Errichtung: 

Textvorschlag zu Rbs. 2: "FakuLtäten werden durch Verordnung 

des Bundesministers rür Wissenschart und Forschung im Ein

vernehmen mit dem Hauptausschuß des Nationalrates errichtet 

und aurgelassen. Bei Errichtung einer Fakultät hat die Ver

ordnung deren Rurgabenbereich sowie nähere Bezeichnung 

restzulegen. H 

Zu § 4S - FakultätskoLleqium: 

Im Rurgabenkatalog des Fakultätskollegiums.) Rbs. 1, wären 

in ~ die Worte "aurgrund einer entscheidungsvorbereiten

den Vorlage des Dekans" zu streichen. Begründung: Die Bin

dung des Fakultätskollegiums an die vorhergehende Tätigkeit 

des Dekans soll im Sinne der nach den Erläuterungen konse

quent verrolgten Differenzierung zwischen strategischem und 

operativem Organ entraLlen und ist auch im Hinblick aur Z.5 

überrLüssig. Für Z. ·,2 (Russetzung der W.irksamkeit von 

EntSCheidungen des Dekans) solL zwecks errektiverer Kon

troLle einrache Hehrheit genügen. 

In Rbs. 2 soLlte der zweite Satz entraLlen. Höchstgrenzen 

rür die Zahl der Hitglieder des Fakultätskollegiums wären 

der Satzung der Universität vorzubehalten. 
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Rbs. 4: Der Vorsitzende des Fakultätskollegiums sollte 

LehrbeFugnis haben. 

VI. Rbschnitt (UniversitätsleitungJ 

Zu .g 48 - Senat: 

In Rbs . .-1 wären in Z. 6 die Worte "auFgrund einer entschei

dungsvorbereitenden Vorlage des Rektors" zu streichen. 

Begründung: Im Sinne einer kLaren gesetzLichen RuFgabentei-' 

lung wäre die Bindung des Senates an das vorherige Tätig

werden des Rektors zu vermeiden und ist aue!1 im Hinblick 

auF Z. 7 und § 49 Rbs. 1 J zweiter Satz J überFlüssig. 

Rbs. 3: Wie der Vorsitzende des Fakultätskollegiums solLte 

auch der Vorsitzende des Senats LehrbeFugnis haben. 

§ SO - BesteLLung des Rektors: 

Die in Rbs. 1 und Rbs. 2 vorgesehene Bestellung des Rektors 

auFgr-und eines Dreiervorschlages des Bundesministers wi

derspricht dem Grundgedanken der Universitätsautonomie 

und ist deshaLb abzulehnen. nie Vorgangsweise sollte so 

sein
J 

daß das Universitätskollegium (der Senat) nach 

öFFentlicher Russchreibung einen gereihten VorschLag mit 

Begründung erstellt und die Universitätsversammlung dann 

auF dieser Grundlage die Wahl durchFührt. 

Der letzte Satz des Hbs. 7 soLL te wie Folgt beginnen: "Im 

Fal leder RbberuFung des Rek tors ..... " 

ZUg 52 - Universitätsbeirat: 

Die BesteLLung dieses Gremiums J z.B. ob seine Nitglieder 

entsandt oder aLs Personen eingeLaden werden J wäre dem 
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Grunde nach zu regeLn. Auch der Aurgabenkatalog des Abs. 1 

mit den vier großen und heterogenen Aurgabenbereichen wäre 

noch zu überprüren. Grundsätzlich begrüßt die Präsidenten

konrerenz eine derartige Einrichtung J insbesondere zur 

verbesserten Kooperation der Universität mit Wirtschart 

und Gesellschart (vierter Aurgabenbereich nach dem Entwurr). 

Dem Abs. 3 müßte auch zu entnehmen sein J daß dem Universi

tätsbeirat auch Vertreter der Studierenden angehören: Vor

bereitender Kontakt mit Wirtschart und Verwaltung als wich

tiger Lernprozeß rür die spätere Praxis . 

. Zu .9 53 - Universitätsversammlung: 

Angeregt wird J die in Abs. 5 genannte Rurgabe der Universi

tätsversammlung (Wahl. bzw. Abberurung des Rektors und der 

Vizerektoren) an die Spitze der Bestimmung zu steLLen. 

VII. Rbschnitt (UniversitätsLeitunq an Universitäten ohne 

Fakultätsqli?derunq) 

Zu .9 55 - UniversitätskoLLeqium: 

Die RegeLung des Abs. 2 Zirrer 1 soLLte der Satzung der 

Universität überlassen werden. 

Der Text des Abs. 3 wäre richtigzustellen~ da es an diesen 

Universitäten keinen Senat gibt. 

XI. Abschnitt (Dienstleistunqseinrichtunqen) 

Zu .9 71 - Einteilunq und gemeinsame Bestimmungen: 

Die in Abs. 5 dem Bundesminister rür Wissenschart und 

Forschung zugedachte Kompetenz J durch Verordnung Erhebungs-
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merkmaLe und Verwaltungsabläufe festzuLegen.! soLLte dem 

Universitätenkuratorium übertragen werden. Dieses wirä auch 

der erste Nutznießer soLcher Informationen sein. 

Zu § 72 - ZentraLe VerwaLtung: 

Die Funktion der zentraLen Verwaltung und ihres Direktors 

ist angesichts der Vielfalt von Weisungs- und Delegierungs

mögLiChkeiten unkLar und soLlte definiert werden. Klarzu

stelLen wäre in Rbs. 1 auch vorweg.! daß die RegeLungskompe

tenz in diesen BeLagen der Satzung der Universität zukommt. 

Zu Rbs. 2 wird angeregt.! hier eine RegeLung analog § 73 

Rbs. 3 (Rufgabe des Direktors der Universitätsbibliothek 

zur entsprechenden Vorsorge) zu treffen. 

Das aLLgemeine Weisungsrecht gemäß Rbs. 3 für jedes Univer

sitätsorgan an den Direktor der zentralen VerwaLtung ist 

unzweckmäßig und müßte zu KonfLikten fijhren. RlLgemeine 

und spezieLle Weisungen des Rektors oder eine genauere 

Satzungsregelung soLLten genügen. 

Zu § !3 - Universitätsbiblioth.ek: 

In diesem Zusammenhang wäre ein kLarer gesetzLicher Ruf trag 

an den Rektor unä auch an den Bundesminister wichtig.! dafür 

vorzusorgen.! daß die zur ErfijLlung der Lehr- und Forschungs 1 

aufgaben erforderlichen Bücher und sonstigen Informations

träger auch in einer der aktueLLen ZahL der 5tudenten 

entsprechend ausreichenden ZahL vorhanden sind. Derzeit 

herrscht an den UniversitätsbibLiotheken.! insbesondere an 

der Wirtschaftsuniversität Wien.! diesbezüglich ein unver-

tretbarer Hangel! 

Zu § 75 - Zentrum für Großgeräte: 

Es sollte im Gesetz ausdrücklich den Universit~ten Freige

stellt werden, Zentren für Großgeräte einzurichten. 

.. 

• 
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XIV. Rbschnitt (Universitätenkuratorium, § 80) 

Das Universitätenkuratorium soll laut Erläuterung durch 

seine Zusammensetzung das Zusammenwirken von Universität 

und GeseLlschatt wiederspiegeln. Die Zusammensetzung soLLte 

daher eine Ausgewogenheit zwischen Vertretern der Universi

tät einerseits und Vertretern der bedeutenden geseLlschatt

lichen Gruppen andererseits autweisen.., wozu die Bauern 

zweitellos gehören. Bei der in Rbs. 6 vorgesehen RutgLiede

rung der Nitglieder wäre in Z. 3 zu beriicksichtigen.., daß 

sich der Beirat tür Wirtschatts- und 50ziaLtragen der Pari

tätischen Kommission (sotern diese gemeint ist!) wie die 

Paritätische Kommission selbst aus Vertretern der vier 50-

zialpartnerorganisationen Bundeskammer.l Präsidentenkonte

renz der Landwirtschattskammern.l Bundesarbe.i tskammer und 

öGB zusammensetzt. Diese vier Organisationen soLlten daher 

ein Vorschlagsrecht erhaLten. JedentaLls beantragt die Prä

sidentenkonterenz der Landwirtschattskammern österreichs 

ein soLches tür ein Nitglied tür sich. 

25 Rbschritten dieser 5tellungnahme werden wunschgemäß 

gleichzeit dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Präsident: 

gez. NR 5chwarzböck 

Der Generalsekretär: 

gez. DipL.Ing.Dr.Fahrnberger 
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